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AMT DER KARNTNER LANDESREGIERUNG

Verfassungsdienst

Datum | 7. Juni 2017
Zahl | 01-VD-BG-9554/4-2017

Bei Eingaben Geschéaftszahl anfiihren!

Betreff: _ _ o Auskiinfte | Mag. Corinna Smrecnik
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Einflh- Telefon| 050 536 10806
rungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen Fax| 050 536 10800

2008 und das Verwaltungsstrafgesetz 1991 geandert E-Mail | Abt1.Verfassung@ktn.gv.at

werden; Stellungnahme

Seite | 1 von 2

An das
Bundeskanzleramt

Per E-Mail: v@bka.gv.at

Zu dem mit do. Note vom 9. Mai 2017, ZI. BKA-601.468/0005-V/1/2017, Ubermittelten Gesetzesent-
wurf wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Artikel 2 — Anderunqg des Verwaltungsstrafgesetzes 1991

Zu § 12 Abs. 1:
Die vorgeschlagene Neuerung wirft aus generalpraventiven und spezialpraventiven Griinden die Fra-
ge nach (anderen) geeigneten Reaktionsmadglichkeiten der Behdrde auf.

Zu § 26 Abs. 3:

Die vorgeschlagene Regelung wird aus Sicht der Vollziehungspraxis abgelehnt, zumal dadurch die
Maoglichkeit der Bezirksverwaltungsbehérden, als Sicherheitsbehdrden auf ihren Wachkdrper zuzu-
greifen, eingeschrankt erscheint.

Zu8§45Abs. 177:

Gegen die vorgeschlagene Regelung spricht, dass selbst geringe Uberzahlungen zu einem Mehrauf-
wand der Behoérden fiihren wirden, weil RlUckiberweisungen Arbeitskapazitat binden und ferner
Bankspesen anfallen. Die Einziehung einer Bagatellgrenze z.B. in Héhe von EUR 5,-- wird angeregt.

Zu § 54b Abs. 2 und 3:

Die Mdéglichkeit der Erbringung gemeinnutziger Leistungen anstelle des Vollzugs einer Ersatzfreiheits-
strafe wird befurwortet. Hingewiesen wird, dass eine Konkretisierung unter Bezugnahme auf die Straf-
hohe erforderlich erscheint. Die in Betracht kommenden Einrichtungen sollten definiert werden; ferner
waren allféllige Versicherungs-, Aufsichts- und Dokumentationspflichten klar zu regeln. Insgesamt
ware mit einem Mehraufwand der Behorde zu rechnen.
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Abteilung 1 — Landesamtsdirektion LA N D : KA R N T E N
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Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Prasidium des Nationalrates elektro-
nisch Ubermittelt.

Fir die Karntner Landesregierung:
Dr. Primosch

Nachrichtlich an:

das Prasidium des Nationalrates

alle Amter der Landesregierungen

die Verbindungsstelle der Bundeslander beim Amt der NO Landesregierung
den Klub der sozialdemokratischen Abgeordneten zum Nationalrat, Bundesrat
und Europaischen Parlament

5. den Parlamentsklub der Osterreichischen Volkspartei

6. den Freiheitlichen Parlamentsklub

7. den Grinen Klub im Parlament
8
9

bl

den Parlamentsklub Team Stronach
. den Klub von Neos
10. alle Mitglieder der Karntner Landesregierung
11. die Abteilungen 1 — Landesamtsdirektion, 2, 3, 4,5, 6,7, 8,9 und 10
12. das Landesverwaltungsgericht
13. alle Bezirkshauptmannschaften

- “ Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
LAN D - KAR N T E N https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
personliche oder telefonische Riickfrage bei der erledigenden Stelle wahrend ihrer Amtsstunden geprift werden.

www.parlament.gv.at



		2017-06-07T14:08:43+0200
	Land Kärnten




